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Hygienekonzept zur Seminardurchführung 

Wir freuen uns, Sie wieder persönlich in unseren Seminaren und Kursen begrüßen zu dürfen! 

Selbstverständlich hat Ihre Gesundheit, die unserer Teamenden und der Mitarbeiter/-innen in 
der Tagungsstätte für uns oberste Priorität. Dennoch ist dies für uns alle eine komplett neue 
und schwierige Situation. Wir bitten um Nachsicht, wenn im Einzelfall kleine Unachtsamkeit 
entsteht. In diesem Fall wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihre Teamenden oder an die 
Verantwortlichen in der Tagungsstätte. 

Wir haben für die Durchführung der Seminare ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet und 
mit den Tagungshäusern und Teamenden detaillierte Verabredungen getroffen. Das 
Schutzkonzept richtet sich nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundes und nach 
den behördlichen Vorgaben, die von Bundesland zu Bundesland variieren können. 

Die Räumlichkeiten unserer Seminare sind dafür geeignet, dass Sie ohne Mund-Nasen-Maske 
am Seminar teilnehmen können. 

Wir bitten Sie um Beachtung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen. Gleichzeitig 
bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. Wir werden alles dafür tun, 
dass Sie sich trotz dieser besonderen Situation auf unseren Seminaren wohlfühlen! 

  

Grundsätzliche Hygieneregeln 

 Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein! 
 Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 
 Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird für die Pausenzeiten empfohlen. Bitte 

bringen Sie deshalb Ihre Maske (oder mehrere) zum Seminar mit.  
 Im Unterricht  ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand 

gewährleistet ist. Nur bei unvermeidbarer Unterschreitung des 1,50-Meter-Abstands 
muss im Seminar eine Maske getragen werden (dies kann beispielsweise bei einer 
gemeinsamen Präsentation kurzzeitig erforderlich sein). 

 Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen …) 
auf jeden Fall zu Hause. 

 Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
bitten wir ebenfalls, eine Teilnahme sorgfältig zu überdenken. 

 Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und 
Nase fassen). 

 Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge 
oder in ein festes Taschentuch). Achten Sie darauf, beim Husten oder Niesen den 
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größtmöglichen Abstand zu anderen Personen einzunehmen. Drehen Sie sich von 
Anwesenden weg. 

 Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 bis 
30 Sekunden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend; entscheidend ist der Einsatz von 
Seife. 

Testpflicht  

 Die in diesem Abschnitt benannte Testpflicht ist nicht erforderlich, wenn der 
Inzidenzwert stabil unter 50 liegt. Da eine Testung jedoch anerkanntermaßen sinnvoll 
ist, bitten wir Sie, auch bei einer niedrigen Inzidenz weiterhin freiwillig an Schnelltests 
teilzunehmen. Wenn der Inzidenzwert stabil über 50 liegt, treten die Regelungen zur 
Testpflicht automatisch wieder in Kraft. Die Anwendung dieser Regeln wird 
tagesaktuell angepasst, wenn der Inzidenzwert durch die Kommune festgestellt wird.  

 Der Besuch von KEB-Veranstaltungen, Kursen u. ä. Angeboten ist nur mit einem  
negativen Corona-Test (PCR-Test, Schnelltest) möglich. Dieser darf  
nicht älter als 24 Stunden sein.  

 Als Testergebnis gilt die Bescheinigung der durchführenden Stelle. Im Fall eines  
Selbsttests wird mittels einer Eigenerklärung mit Datum und Unterschrift das negative  
Testergebnis bestätigt. Zusätzlich ist die individuelle Unterschriftenliste für jeden  
Kurstermin zu führen, die von der KEB Oldenburg zur Verfügung gestellt wird.  

 Sollten Sie an mehreren Tagen einer Woche einen unserer Kurse besuchen, so ist  
ein Test zweimal pro Woche durchzuführen.  

 Alternativ kann ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein Nachweis  
als genesene(r) SARS-CoV-2-Patient*in vorgelegt werden.  

 Ohne einen entsprechenden Nachweis oder eine Bestätigung können Sie nicht an  
den KEB-Kursen und Veranstaltungen teilnehmen.  

 Unwahre Angaben oder das Fehlen eines Nachweises führen zum sofortigen  
Ausschluss vom Kursbetrieb bis zum Ende der Pandemie.  
 

In der Tagungsstätte  

 Bei Ihrer Ankunft benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel (im Eingangsbereich bzw. im 
Veranstaltungsraum der Tagungsstätte) oder waschen Sie sich Ihre Hände. 

 Bitte achten Sie darauf, beim Betreten von Räumen oder auf der Treppe den 
Mindestabstand einzuhalten. 

 Achten Sie generell auf Schutzabstände, auf Markierungen am Boden und 
Hinweisschilder – z.B. beim Kaffeeautomaten oder bei der Essensausgabe. 

 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen. 
 Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand berühren, sondern den 

Ellenbogen benutzen. 
 Alle Oberflächen im Haus werden regelmäßig gründlich gesäubert. 
 Unsere Teamenden und/oder die Verantwortlichen der Tagungsstätte informieren Sie 

vor Beginn des Seminars über die bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen im 
Seminarraum und im Haus. Diese können je nach Tagungsstätte und räumlichen 
Gegebenheiten leicht variieren. 
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Während des Seminars 

 Bitte halten Sie eine feste Sitzordnung ein. Die Teamenden sind aufgefordert, diese zu 
dokumentieren. 

 Partner- und Gruppenarbeiten werden nur unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln erfolgen. 

 Sollte der Mindestabstand von 1,50 m kurzzeitig nicht einzuhalten sein, muss eine 
Mund-Nasen-Maske getragen werden. 

 Gegenstände wie beispielsweise Arbeitsmaterialien und Stifte sollten nicht mit 
anderen Personen gemeinsam genutzt werden. 

 Wichtig ist die regelmäßige Stoßlüftung zum Luftaustausch im Seminarraum, die 
mindestens alle 20 bis 30 Minuten erfolgt. 

Während der Pausen  

 Pausen werden nach Möglichkeit zeitlich variiert bzw. räumlich getrennt abgehalten. 
 Auch in den Pausen und unmittelbar vor Seminarbeginn (bzw. unmittelbar nach 

Schluss der Veranstaltung) muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten bzw. eine 
Maske getragen wird. 

  

Hygiene im Sanitärbereich 

 In den öffentlichen Toiletten des Hauses ist häufig nur die gleichzeitige Nutzung durch 
eine oder zwei Personen möglich. 

 Achten Sie auf eine regelmäßige, gründliche Handhygiene, insbesondere vor und nach 
dem Toilettengang. 

 Bitte achten Sie auf Schutzabstände, auf Markierungen am Boden und Hinweisschilder 
im Waschraum und Vorraum der WC-Anlage. 

  

Dokumentationspflichten  

 Die Dokumentation ist durch die Anwesenheitslisten erfüllt. Diese werden nach jedem 
Kurstag an die KEB Oldenburg übergeben. 


